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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.05.1966

Norm

ZPO §395

Rechtssatz

Ein prozessuales Anerkenntnis muss als Prozeßhandlung eindeutig und unbedingt abgegeben werden. Es liegt aber

auch kein materiellrechtliches Anerkenntnis vor, wenn der nach Ansicht des Erklärenden einem Anerkenntnis

entgegenstehende Rechtsgrund, dessentwegen das Anerkenntnis eingeschränkt, bzw nur mit Vorbehalt abgegeben

wurde, richtiger rechtlicher Beurteilung nicht standhält.
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Auch; Beisatz: Ein Anerkenntnisurteil nach § 395 ZPO setzt eine Erklärung des Beklagten voraus, die eindeutig und

klar erkennen lässt, dass der Beklagte vorbehaltslos ohne einschränkende Bedingung oder Befristung den

geltend gemachten Klagsanspruch anerkennt. (T1)

Beisatz: Kein Anerkenntnis liegt etwa vor, wenn der Beklagte den Klagsanspruch nur dann als berechtigt ansieht,

wenn seine gleich hohe Gegenforderung anerkannt wird. Auch die Erhebung einer Zug?um?Zug?Einrede ist eine

einschränkende Bedingung. (T2)
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